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Norm

EO §308 D1

JN §55 Abs3

ZPO §500 I

Rechtssatz

Der Wert des Streitgegenstandes der Klage, die vom betreibenden Gläubiger gegen den Drittschuldner eingebracht

wird, ist nur der überwiesene Teil, nicht aber gem § 55 Abs 3 JN der Gesamtbetrag der noch unberichtigten

gepfändeten Forderung.
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